	
	     Ein Unternehmen

     der   
[image: image1.png]


[image: image2.png]


   



Hausordnung für die Schülerinnen und Schüler der 

Fachseminare für Familienpflege 

Wir bitten Sie im Fachseminar Familienpflege die nachfolgend aufgeführten Punkte einzuhalten:

1. Allgemeines Verhalten

Gemäß dem Leitbild der Arbeiterwohlfahrt gehen wir partnerschaftlich miteinander um. Unabhängig von Geschlecht, Religion, kulturellem Hintergrund wird sich mit Achtung, Respekt und Höflichkeit begegnet.

Die Einrichtungsgegenstände sowie das Unterrichtsmaterial sind pfleglich zu behandeln.

Für mutwillig herbeigeführte Schäden an Privateigentum oder Eigentum der AWO, UB Ruhr-Mitte heftet der/ die Verursacher/ in. Mutwillig verursachte Schäden sind der AWO zu ersetzen.

2. Räumlichkeiten

Für die Sauberkeit des Unterrichtsraumes, ausgenommen des Fußbodens, und das ordnungsgemäße Lüften, ist die Klassengemeinschaft verantwortlich.

Beim Verlassen des Unterrichtsraumes ist darauf zu achten, dass die Fenster geschlossen, das Licht und die Heizung ausgeschaltet sind und die Sitzordnung wiederhergestellt ist.
3. Technische Ausstattung

Der Kopierer darf nur von den Mitarbeiter/innen und vom Lehrpersonal bedient werden und ist ausschließlich dienstlichen Zwecken vorbehalten.

Die Für Unterrichtszwecke vorhandenen PCs dürfen nur in Begleitung eines Dozenten genutzt werden und sind ebenfalls ausschließlich Unterrichtszwecken vorbehalten.
4. Unterrichtszeiten/ Pausenregelungen

Der Unterricht erfolgt in der Zeit von Montag bis Mittwoch in der Zeit von 08:15 Uhr bis 14:20 Uhr und von Donnerstag bis Freitag in der Zeit von 08:15 Uhr bis 13:30 Uhr.

Nach der Pause begeben sich die Teilnehmenden pünktlich und unaufgefordert in den Unterricht.

5. Fehlzeiten

Ist das Fernbleiben aus wichtigem Grunde notwendig, muss die vorherige Zustimmung der Ausbildungsleitung oder deren Stellvertretung eingeholt werden.

Alle Fehlzeiten (auch stundenweise) müssen schriftlich nachgewiesen werden. Behördengänge, das Erledigen von Formalitäten sowie „normale“ Arztbesuche sind außerhalb der Unterrichtszeiten zu erledigen.

Eine Arbeitsunfähigkeit muss immer am ersten Tag zwischen 08:00 Uhr und 09:00 Uhr telefonisch bei der Ausbildungsleitung oder deren Stellvertretung telefonisch (0234-50758-836) gemeldet werden.

Die Arbeitsunfähigkeit muss ab dem ersten Tag mit einer ärztlichen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung belegt werden.

Spätestens am dritten Werktag muss die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung im Fachseminar vorliegen.  Im Falle der Förderung durch das Land NRW, wird am Ausbildungsende, über einen Härtefallantrag, über die Zulassung zur Abschlussprüfung entschieden. Im Falle der Förderung durch Arbeitsagenturen oder Job Center werden am Monatsende die Anwesenheitslisten nebst unentschuldigtem Fernbleiben an den Kostenträger übermittelt.

Verspätetes Erscheinen zum Unterrichtsbeginn wird ebenfalls dokumentiert.

6. Sicherheit

Für Wertsachen, Garderoben, persönliche Gegenstände jeglicher Art übernimmt die AWO, UB Ruhr-Mitte keine Haftung. Bitte achten Sie deshalb auf Ihr Privateigentum.

7. Telefonnutzung

Das Telefonieren vom Festnetz des Büros ist nur mit Erlaubnis der Mitarbeiter/ innen gestattet.

Privatgespräche sind grundsätzlich verboten. Gespräche, die im Zusammenhang mit der Ausbildung sowie unaufschiebbare Gespräche mit Behörden, Ämtern, Ärzten u. ä. sind nach Absprache erlaubt.

Sollten Sie während der Unterrichtszeiten erreichbar sein müssen (z. Bsp. bei Bewerbungen, Rückfragen von Ämtern etc.) geben Sie bitte unsere Rufnummer an: 0234-50758-836.

Die Nutzung von Handys ist ausschließlich in den Pausenzeiten erlaubt. Ausnahmen werden von der Ausbildungsleitung genehmigt.

8. Technische Kleingeräte

Das Benutzen bzw. Betreiben von technischen Kleingeräten wie Handys, mp3-Playern, Radios u.ä. ist während der Unterrichtszeiten nicht gestattet.

9. Rauch- und Drogenverbot
Das Rauchen ist in den Räumlichkeiten des Fachseminars Familienpflege nicht erlaubt. Rauchmöglichkeiten bestehen auf der hinteren Außenterrasse. Bitte nutzen Sie die extra dafür vorgesehenen Ascheimer.

Während der Unterrichtszeiten, bei Veranstaltungen im oder außer Haus herrscht absolutes Alkohol- und Drogenverbot. Nichteinhaltung dieses Verbots führt zur Abmahnung und zu Konsequenzen bei der Aufrechterhaltung des Ausbildungsvertrages.

10. Fahrzeuge/ Parkmöglichkeiten

Auf dem Gelände befinden sich ausreichend Parkmöglichkeiten. Bitte nutzen Sie nur die für das Fachseminar vorgesehenen Parkplätze.
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